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Bayerische Beihilfeverordnung (BayBhV) 
Entwurf einer (Achten) Verordnung zur Änderung der Bayer. Beihil-
feverordnung  
 

Anlage: 1 Entwurf einer Verordnung mit Begründung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit diesem Schreiben übersende ich Ihnen gem. Art. 17 BayBG den Entwurf 

einer (Achten) Verordnung zur Änderung der Bayer. Beihilfeverordnung. 

 

Im Einzelnen sind folgende wesentliche Änderungen und Neuerungen vorge-

sehen: 

 

• Normierung verschiedener Vorgriffsregelungen in den Bereichen Pflege 

und Heilbehandlungen unter gleichzeitiger Weiterentwicklung der Ab-

rechnungsvorgaben. 

• Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens, u. a. durch den weitgehen-

den Verzicht auf die Einbindung von Amts- oder Vertrauensärztinnen 

und -ärzten im Vorfeld von bestimmten Behandlungen. 

  

 

 

 

Bayerisches Staatsministerium 

der Finanzen und für Heimat 
  
  
  
  

Dienstgebäude München Dienstgebäude Nürnberg E-Mail 
Odeonsplatz 4, 80539 München Bankgasse 9, 90402 Nürnberg poststelle@stmfh.bayern.de 

Telefon 089 2306-0 Telefon 0911 9823-0 Internet 
Öffentliche Verkehrsmittel Öffentliche Verkehrsmittel www.stmfh.bayern.de 
U 3, U 4, U 5, U 6 Odeonsplatz U 1 Nürnberg/Lorenzkirche  

mailto:info@bay-landkreistag.de


- 2 - 
 

 

• Systemkonforme Übernahme der fachlichen Weiterentwicklungen bei 

psychotherapeutischen Verfahren. 

• Erstmalige Einführung von normativen Vorgaben für Digitale Gesund-

heitsanwendungen und Digitale Pflegeanwendungen.  

• Anpassungen in verschiedenen Bereichen an den aktuellen medizini-

schen Entwicklungsstand. 

 

Wegen näherer bzw. weiterer Einzelheiten nehme ich auf den anliegenden 

Entwurf Bezug.  

 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie eine etwaige Stellungnahme zum beilie-

genden Entwurf bis spätestens 

 

20. Juli 2024 

 

(vorab per E-Mail an: Referat25@stmfh.bayern.de bzw. wolfgang.wei-

gel@stmfh.bayern.de) abgeben könnten. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt 

keine Stellungnahme eingegangen sein, gehe ich von Ihrem Einverständnis 

mit dem Entwurf aus. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Nicole Lang 

Ministerialdirigentin
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